
 

 

Sitzung vom  08. April 2020  

Beschl. Nr. 25/20 

S1.B1.6.1 Allgemeine und komplexe Akten 
Kommunikationskonzept; Genehmigung Grobkonzept; Kreditabrechnung 

 

Ausgangslage 

Mit dem Schulpflegebeschluss 42/18 vom 28. Juni 2018 bewilligte die Schulpflege eine ein-
malige Ausgabe von CHF 10‘000.00 für die Erarbeitung eines Kommunikationskonzepts. 

Erwägungen 

Positionen Kredit Abrechnung Differenz

10'000.00

VogtText 8'437.50

Total (inkl. MwSt.) 10'000.00 8'437.50 -1'562.50  

Die Kreditabrechnung kann mit einem Minderaufwand von CHF 1‘562.50 abgerechnet wer-
den. 

Auf Antrag der Abteilungsleiterin Schulverwaltung fasst die Schulpflege, gestützt auf Art. 59 
Abs. 1 Ziff. 4 der Gemeindeverordnung der Stadt Adliswil, folgenden 
 

Beschluss: 

1 Die Kreditabrechnung für die Erarbeitung eines Kommunikationskonzepts zum Betrag 
von CHF 8‘437.50 zu Lasten von Konto 901.3180.00 wird genehmigt. 

 
2 Dieser Beschluss ist öffentlich. 
 
3 Mitteilung an: 

3.1 Ressortleiter Bildung 
3.2 Abteilungs- und Schulleitungen 

 

 

Stadt Adliswil 
Schulpflege 

    

Dr. Markus Bürgi 
Ressortvorsteher Bildung / Schulpräsident 

Jann Gruber 
Ressortleiter Bildung 

 


